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An 

Zollämter 

Steuer- und Zollkoordination, Fachbereich Zoll und Verbrauchsteuern 

Steuer- und Zollkoordination, Produktmanagement 

Steuer- und Zollkoordination, Risiko-, Informations- und Analysezentrum 

 

 

AH-3310, Arbeitsrichtlinie Chemiewaffen 

 

 

Die Arbeitsrichtlinie AH-3310 (Arbeitsrichtlinie Chemiewaffen) stellt einen Auslegungsbehelf 

zu den von den Zollämtern und Zollorganen zu vollziehenden Regelungen dar, der im 

Interesse einer einheitlichen Vorgangsweise mitgeteilt wird. 

Über die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehende Rechte und Pflichten können aus dieser 

Arbeitsrichtlinie nicht abgeleitet werden. 

Bei Erledigungen haben Zitierungen mit Hinweisen auf diese Arbeitsrichtlinie zu unterbleiben. 

Bundesministerium für Finanzen, 17. Juni 2008 
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1. Rechtsgrundlagen 

Bundesgesetz, mit dem das Außenwirtschaftsgesetz 2011 – AußWG 2011 - erlassen wird, 

BGBl. I Nr. 26/2011; In-Kraft-Treten am 1. Oktober 2011. 

Erste Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft, Familie und Jugend zur Durchführung 

des Außenwirtschaftsgesetzes 2011 (Erste Außenwirtschaftsverordnung 2011 - 1. AußWV 

2011), BGBl. II Nr. 343/2011; In-Kraft-Treten am 29. Oktober 2011. 

„CWK“: das Übereinkommen vom 13. Jänner 1993 über das Verbot der Entwicklung, 

Herstellung, Lagerung und des Einsatzes chemischer Waffen und über die Vernichtung 

solcher Waffen, BGBl. III Nr. 38/1997. 

Biotoxinkonvention („BTK“): das Übereinkommen über das Verbot der Entwicklung, 

Herstellung und Lagerung bakteriologischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen 

sowie über die Vernichtung solcher Waffen, BGBl. Nr. 432/1975. 

2A. Ausfuhr von Chemikalien nach der 

Chemiewaffenkonvention 

2A.1. Ausfuhrverbot 

2A.1.1. Chemikalien der Kategorie 1 und der Kategorie 2 

Gemäß § 18 Abs. 1 Außenwirtschaftsgesetz 2011 ist die Ausfuhr von Chemikalien der 

Kategorie 1 und der Kategorie 2 mit Bestimmungsland Israel (IL), Myanmar (MM), Angola 

(AO), Korea, Dem. VR (Nordkorea, KP), Ägypten (EG), Südsudan (SS) verboten. 

Die Chemikalien sind in e-Zoll mit der Maßnahme für Verteidigungsgüter (siehe 

Arbeitsrichtlinie AH-3210) bzw. für Dual-Use-Güter (siehe Arbeitsrichtlinie AH-3100) 

gekennzeichnet. 

Die vom Ausfuhrverbot umfassten Güter sind in e-Zoll mit der Maßnahme für 

Verteidigungsgüter und/oder der Maßnahme für Dual-Use-Güter gekennzeichnet. 

2A.1.2. Voranfrage 

Die Bestimmungen zur Voranfrage und über die Verwendung des Dokuments sind der 

Arbeitsrichtlinie AH-1110 Abschnitt 8. zu entnehmen. 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1064700&ida=Au%dfHG2011&gueltig=APPDAT&hz_id=1064700
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BGBl&id=300&hz_nkdo=bgbl&hz_nkdt=I&hz_nkdnr=26/2011
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=V&id=5041900&ida=1Au%dfHV2011&gueltig=APPDAT&hz_id=5041900
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=V&id=5041900&ida=1Au%dfHV2011&gueltig=APPDAT&hz_id=5041900
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BGBl&id=300&hz_nkdo=bgbl&hz_nkdt=II&hz_nkdnr=343/2011
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BGBl&id=300&hz_nkdo=bgbl&hz_nkdt=III&hz_nkdnr=38/1997
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BGBl&id=300&hz_nkdo=bgbl&hz_nkdnr=432/1975
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1064700&ida=Au%dfHG2011&gueltig=APPDAT&hz_id=1064700&dz_VonParagraf=18&dz_VonAbsatz=1
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2A.2. Ausfuhr von der Maßnahme nicht umfasster Güter 

2A.2.1. Nicht gekennzeichnete Unterpositionen der Kombinierten 

Nomenklatur 

Güter aus Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur, die nicht mit der Maßnahme 

gekennzeichnet sind, werden bei der Zollabfertigung - wenn keine spezifischen 

Informationen vorliegen (zB Mitteilung über Genehmigungspflicht in besonderen Fällen) - als 

nicht dieser Maßnahme unterliegend angesehen. 

2A.2.2. Gekennzeichnete Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur 

Güter aus Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur, die mit der Maßnahme 

gekennzeichnet sind, jedoch nicht den Beschreibungen in den Fußnoten entsprechen. In der 

Ausfuhranmeldung muss der Ausführer diesfalls erklären, dass die Ausfuhrgüter nicht der 

Maßnahme unterliegen. In e-Zoll ist dazu der Dokumentenartencode 4NCH (Chemikalien 

unterliegen nicht dem AußWG 2011 und Verordnungen hiezu) zu verwenden. 

2A.2.3. Voranfrage 

Die Bestimmungen zur Voranfrage und über die Verwendung des Dokuments sind der 

Arbeitsrichtlinie AH-1110 Abschnitt 8. zu entnehmen. 

2A.3. Ausfuhrmöglichkeit mit Ausfuhrgenehmigung 

2A.3.1. Chemikalien der Kategorie 1 und der Kategorie 2 

Gemäß § 14 Abs. 1 Z 2 und 3 Außenwirtschaftsgesetz 2011 unterliegt die Ausfuhr von 

Chemikalien der Kategorie 1 und der Kategorie 2 in ein Bestimmungsland, das Vertragspartei 

der CWK ist, der Genehmigungspflicht. Die Chemikalien sind in e-Zoll mit der Maßnahme für 

Verteidigungsgüter (siehe Arbeitsrichtlinie AH-3210) bzw. für Dual-Use-Güter (siehe 

Arbeitsrichtlinie AH-3100) gekennzeichnet. 

In der Ausfuhranmeldung muss der Ausführer erklären, dass für die Ausfuhrgüter eine 

gültige Ausfuhrgenehmigung vorliegt. In e-Zoll ist dazu der Dokumentenartencode 4CHA 

("Ausfuhrbewilligung für Chemikalien“) zu verwenden - außerdem ist die Nummer der 

Ausfuhrgenehmigung anzuführen, und zwar im Format nach Arbeitsrichtlinie AH-1110 

Abschnitt 5.6. 

2A.3.2. Voranfrage 

Die Bestimmungen zur Voranfrage und über die Verwendung des Dokuments sind der 

Arbeitsrichtlinie AH-1110 Abschnitt 8. zu entnehmen. 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1064700&ida=Au%dfHG2011&gueltig=APPDAT&hz_id=1064700
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1064700&ida=Au%dfHG2011&gueltig=APPDAT&hz_id=1064700&dz_VonParagraf=14&dz_VonAbsatz=1&dz_VonZiffer=2


AH-3310 GZ BMF-010302/0144-IV/8/2008 idF GZ BMF-010302/0038-IV/8/2014 vom 20. Juni 2014 

 

© Bundesministerium für Finanzen 10 - 3 

2B. Ausfuhr von Chemikalien und Waren nach der 

Biotoxinkonvention 

2B.1. Ausfuhrverbot 

2B.1.1. Agenzien, Waffen, Ausrüstungen oder Einsatzmittel 

Gemäß § 18 Abs. 2 Außenwirtschaftsgesetz 2011 ist die Ausfuhr von mikrobiologischen oder 

anderen biologischen Agenzien oder Waffen, Ausrüstungen oder Einsatzmitteln, die für die 

Verwendung solcher Agenzien oder Toxine für feindselige Zwecke oder in einem bewaffneten 

Konflikt bestimmt sind, verboten. 

2B.1.2. Voranfrage 

Die Bestimmungen zur Voranfrage und über die Verwendung des Dokuments sind der 

Arbeitsrichtlinie AH-1110 Abschnitt 8. zu entnehmen. 

2B.2. Ausfuhr von der Maßnahme nicht umfasster Güter 

2B.2.1. Nicht gekennzeichnete Unterpositionen der Kombinierten 

Nomenklatur 

Güter aus Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur, die nicht mit der Maßnahme 

gekennzeichnet sind, werden bei der Zollabfertigung - wenn keine spezifischen 

Informationen vorliegen (zB Mitteilung über Genehmigungspflicht in besonderen Fällen) - als 

nicht dieser Maßnahme unterliegend angesehen. 

2B.2.2. Gekennzeichnete Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur 

Güter aus Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur, die mit der Maßnahme 

gekennzeichnet sind, jedoch nicht den Beschreibungen in den Fußnoten entsprechen. In der 

Ausfuhranmeldung muss der Ausführer diesfalls erklären, dass die Ausfuhrgüter nicht der 

Maßnahme unterliegen. In e-Zoll ist dazu der Dokumentenartencode 4NCH (Chemikalien 

unterliegen nicht dem AußWG 2011 und Verordnungen hiezu) zu verwenden. 

2B.2.3. Voranfrage 

Die Bestimmungen zur Voranfrage und über die Verwendung des Dokuments sind der 

Arbeitsrichtlinie AH-1110 Abschnitt 8. zu entnehmen. 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1064700&ida=Au%dfHG2011&gueltig=APPDAT&hz_id=1064700&dz_VonParagraf=18&dz_VonAbsatz=2
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1064700&ida=Au%dfHG2011&gueltig=APPDAT&hz_id=1064700
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3A. Einfuhr von Chemikalien nach der 

Chemiewaffenkonvention 

3A.1. Einfuhrverbot 

3A.1.1. Chemikalien der Kategorie 1 und der Kategorie 2 

Gemäß § 18 Abs. 1 Außenwirtschaftsgesetz 2011 ist die Einfuhr von Chemikalien der 

Kategorie 1 und der Kategorie 2 aus Israel (IL), Myanmar (MM), Angola (AO), Korea, Dem. 

VR (Nordkorea, KP), Ägypten (EG), Südsudan (SS) verboten. 

Die Chemikalien sind in e-Zoll mit der Maßnahme für Verteidigungsgüter (siehe 

Arbeitsrichtlinie AH-3210) bzw. für Dual-Use-Güter (siehe Arbeitsrichtlinie AH-3100) 

gekennzeichnet. 

3A.1.2. Voranfrage 

Die Bestimmungen zur Voranfrage und über die Verwendung des Dokuments sind der 

Arbeitsrichtlinie AH-1110 Abschnitt 8. zu entnehmen. 

3A.2. Einfuhr von der Maßnahme nicht umfasster Güter 

3A.2.1. Nicht gekennzeichnete Unterpositionen der Kombinierten 

Nomenklatur 

Güter aus Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur, die nicht mit der Maßnahme 

gekennzeichnet sind, werden bei der Zollabfertigung - wenn keine spezifischen 

Informationen vorliegen (zB Mitteilung über Genehmigungspflicht in besonderen Fällen) - als 

nicht dieser Maßnahme unterliegend angesehen. 

3A.2.2. Gekennzeichnete Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur 

Güter aus Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur, die mit der Maßnahme 

gekennzeichnet sind, jedoch nicht den Beschreibungen in den Fußnoten entsprechen. In der 

Einfuhranmeldung muss der Einführer diesfalls erklären, dass die Einfuhrgüter nicht der 

Maßnahme unterliegen. In e-Zoll ist dazu der Dokumentenartencode 4NCH (Chemikalien 

unterliegen nicht dem AußWG 2011 und Verordnungen hiezu) zu verwenden. 

3A.2.3. Voranfrage 

Die Bestimmungen zur Voranfrage und über die Verwendung des Dokuments sind der 

Arbeitsrichtlinie AH-1110 Abschnitt 8. zu entnehmen. 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1064700&ida=Au%dfHG2011&gueltig=APPDAT&hz_id=1064700&dz_VonParagraf=18&dz_VonAbsatz=1
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1064700&ida=Au%dfHG2011&gueltig=APPDAT&hz_id=1064700
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3A.3. Einfuhrmöglichkeit mit Einfuhrgenehmigung 

3A.3.1. Chemikalien der Kategorie 1 

Gemäß § 14 Abs. 1 Z 2 Außenwirtschaftsgesetz 2011 unterliegt die Einfuhr von Chemikalien 

der Kategorie 1 der Genehmigungspflicht (Chemikalien der Kategorie 2 unterliegen nach 

dieser Arbeitsrichtlinie bei der Einfuhr keinen Beschränkungen). Die Chemikalien sind in e-

Zoll mit der Maßnahme für Verteidigungsgüter (siehe Arbeitsrichtlinie AH-3210) bzw. für 

Dual-Use-Güter (siehe Arbeitsrichtlinie AH-3100) gekennzeichnet. 

In der Einfuhranmeldung muss der Einführer erklären, dass für die Einfuhrgüter eine gültige 

Einfuhrgenehmigung vorliegt. In e-Zoll ist dazu der Dokumentenartencode 4CHE 

("Einfuhrbewilligung für Chemikalien“) zu verwenden - außerdem ist die Nummer der 

Ausfuhrgenehmigung anzuführen, und zwar im Format nach Arbeitsrichtlinie AH-1110 

Abschnitt 5.6. 

3A.3.2. Voranfrage 

Die Bestimmungen zur Voranfrage und über die Verwendung des Dokuments sind der 

Arbeitsrichtlinie AH-1110 Abschnitt 8. zu entnehmen. 

3B. Einfuhr von Chemikalien und Waren nach der 

Biotoxinkonvention 

3B.1. Einfuhrverbot 

3B.1.1. Agenzien, Waffen, Ausrüstungen oder Einsatzmittel 

Gemäß § 18 Abs. 2 Außenwirtschaftsgesetz 2011 ist die Einfuhr von mikrobiologischen oder 

anderen biologischen Agenzien oder Waffen, Ausrüstungen oder Einsatzmitteln, die für die 

Verwendung solcher Agenzien oder Toxine für feindselige Zwecke oder in einem bewaffneten 

Konflikt bestimmt sind, verboten. 

3B.1.2. Voranfrage 

Die Bestimmungen zur Voranfrage und über die Verwendung des Dokuments sind der 

Arbeitsrichtlinie AH-1110 Abschnitt 8. zu entnehmen. 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1064700&ida=Au%dfHG2011&gueltig=APPDAT&hz_id=1064700&dz_VonParagraf=14&dz_VonAbsatz=1
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1064700&ida=Au%dfHG2011&gueltig=APPDAT&hz_id=1064700&dz_VonParagraf=18&dz_VonAbsatz=2
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4A. Durchfuhr von Chemikalien nach der 

Chemiewaffenkonvention 

4A.1. Durchfuhrverbot 

4A.1.1. Chemikalien der Kategorie 1 und der Kategorie 2 

Gemäß § 18 Abs. 1 Außenwirtschaftsgesetz 2011 ist die Durchfuhr von Chemikalien der 

Kategorie 1 und der Kategorie 2 aus oder nach Israel (IL), Myanmar (MM), Angola (AO), 

Korea, Dem. VR (Nordkorea, KP), Ägypten (EG), Südsudan (SS) verboten. 

4A.1.2. Voranfrage 

Die Bestimmungen zur Voranfrage und über die Verwendung des Dokuments sind der 

Arbeitsrichtlinie AH-1110 Abschnitt 8. zu entnehmen. 

4A.2. Durchfuhr von der Maßnahme nicht umfasster Güter 

4A.2.1. Nicht gekennzeichnete Unterpositionen der Kombinierten 

Nomenklatur 

Güter aus Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur, die nicht mit der Maßnahme 

gekennzeichnet sind, werden bei der Zollabfertigung - wenn keine spezifischen 

Informationen vorliegen (zB Mitteilung über Genehmigungspflicht in besonderen Fällen) - als 

nicht dieser Maßnahme unterliegend angesehen. 

4A.2.2. Gekennzeichnete Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur 

Güter aus Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur, die mit der Maßnahme 

gekennzeichnet sind, jedoch nicht den Beschreibungen in den Fußnoten entsprechen. In der 

Ausfuhranmeldung muss der Ausführer diesfalls erklären, dass die Ausfuhrgüter nicht der 

Maßnahme unterliegen. In e-Zoll ist dazu der Dokumentenartencode 4NCH (Chemikalien 

unterliegen nicht dem AußWG 2011 und Verordnungen hiezu) zu verwenden. 

4A.2.3. Voranfrage 

Die Bestimmungen zur Voranfrage und über die Verwendung des Dokuments sind der 

Arbeitsrichtlinie AH-1110 Abschnitt 8. zu entnehmen. 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1064700&ida=Au%dfHG2011&gueltig=APPDAT&hz_id=1064700&dz_VonParagraf=18&dz_VonAbsatz=1
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1064700&ida=Au%dfHG2011&gueltig=APPDAT&hz_id=1064700
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4A.3. Durchfuhrmöglichkeit mit Durchfuhrgenehmigung 

4A.3.1. Chemikalien der Kategorie 1 und der Kategorie 2 

Gemäß § 14 Abs. 1 Z 2 Außenwirtschaftsgesetz 2011 unterliegt die Durchfuhr von 

Chemikalien der Kategorie 1 und Kategorie 2 in andere als unter Abschnitt 4A.1. genannte 

Länder der Genehmigungspflicht. 

In der Durchfuhranmeldung muss der Anmelder erklären, dass für die Durchfuhrgüter eine 

gültige Durchfuhrgenehmigung vorliegt. In e-Zoll ist dazu ist der Dokumentenartencode 

4CHD ("Durchfuhrgenehmigung für Chemikalien der Kategorie 1 und 2“) zu verwenden - 

außerdem ist die Nummer der Durchfuhrgenehmigung anzuführen, und zwar im Format nach 

Arbeitsrichtlinie AH-1110 Abschnitt 5.6. 

4A.3.2. Voranfrage 

Die Bestimmungen zur Voranfrage und über die Verwendung des Dokuments sind der 

Arbeitsrichtlinie AH-1110 Abschnitt 8. zu entnehmen. 

4B. Durchfuhr von Chemikalien und Waren nach der 

Biotoxinkonvention 

4B.1. Durchfuhrverbot 

4B.1.1. Agenzien, Waffen, Ausrüstungen oder Einsatzmittel 

Gemäß § 18 Abs. 2 Außenwirtschaftsgesetz 2011 ist die Durchfuhr von mikrobiologischen 

oder anderen biologischen Agenzien oder Waffen, Ausrüstungen oder Einsatzmitteln, die für 

die Verwendung solcher Agenzien oder Toxine für feindselige Zwecke oder in einem 

bewaffneten Konflikt bestimmt sind, verboten. 

4B.1.2. Voranfrage 

Die Bestimmungen zur Voranfrage und über die Verwendung des Dokuments sind der 

Arbeitsrichtlinie AH-1110 Abschnitt 8. zu entnehmen. 

4B.2. Durchfuhr von der Maßnahme nicht umfasster Güter 

4B.2.1. Nicht gekennzeichnete Unterpositionen der Kombinierten 

Nomenklatur 

Güter aus Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur, die nicht mit der Maßnahme 

gekennzeichnet sind, werden bei der Zollabfertigung - wenn keine spezifischen 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1064700&ida=Au%dfHG2011&gueltig=APPDAT&hz_id=1064700&dz_VonParagraf=14&dz_VonAbsatz=1
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1064700&ida=Au%dfHG2011&gueltig=APPDAT&hz_id=1064700&dz_VonParagraf=18&dz_VonAbsatz=2
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Informationen vorliegen (zB Mitteilung über Genehmigungspflicht in besonderen Fällen) - als 

nicht dieser Maßnahme unterliegend angesehen. 

4B.2.2. Gekennzeichnete Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur 

Güter aus Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur, die mit der Maßnahme 

gekennzeichnet sind, jedoch nicht den Beschreibungen in den Fußnoten entsprechen. In der 

Ausfuhranmeldung muss der Ausführer diesfalls erklären, dass die Ausfuhrgüter nicht der 

Maßnahme unterliegen. In e-Zoll ist dazu der Dokumentenartencode 4NCH (Chemikalien 

unterliegen nicht dem AußWG 2011 und Verordnungen hiezu) zu verwenden. 

4B.2.3. Voranfrage 

Die Bestimmungen zur Voranfrage und über die Verwendung des Dokuments sind der 

Arbeitsrichtlinie AH-1110 Abschnitt 8. zu entnehmen. 

4B.3. Durchfuhrmöglichkeit mit Durchfuhrgenehmigung 

4B.3.1. Agenzien, Waffen, Ausrüstungen oder Einsatzmittel 

Es besteht keine Durchfuhrmöglichkeit mit Durchfuhrgenehmigung. 

4B.3.2. Voranfrage 

Die Bestimmungen zur Voranfrage und über die Verwendung des Dokuments sind der 

Arbeitsrichtlinie AH-1110 Abschnitt 8. zu entnehmen. 

5. Strafbestimmungen 

Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des Außenwirtschaftsgesetzes 2011 stellen 

gerichtlich strafbare Handlungen dar, und es finden die §§ 79, 81, 83 und 84 AußWG 2011 

Anwendung. 

Siehe dazu die Arbeitsrichtlinie AH-1130, im Besonderen Abschnitt 3. 

Abschnitte 6. bis 19. 

derzeit frei 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1064700&ida=Au%dfHG2011&gueltig=APPDAT&hz_id=1064700
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1064700&ida=Au%dfHG2011&gueltig=APPDAT&hz_id=1064700
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1064700&ida=Au%dfHG2011&gueltig=APPDAT&hz_id=1064700&dz_VonParagraf=79
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1064700&ida=Au%dfHG2011&gueltig=APPDAT&hz_id=1064700&dz_VonParagraf=81
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1064700&ida=Au%dfHG2011&gueltig=APPDAT&hz_id=1064700&dz_VonParagraf=83
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1064700&ida=Au%dfHG2011&gueltig=APPDAT&hz_id=1064700&dz_VonParagraf=84
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